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Der Herbst im 
goldenen Licht

Eintragungsverfahren 
für Volksbegehren
Diese Volksbegehren 
können von 19. bis 26. 
September 2022 unter-
schrieben werden.
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Veranstaltungsan-
kündigungen
Aktuell anstehende 
Events und Veranstal-
tungsankündigungen 
finden Sie auf 
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Bundespräsidenten-
wahl 2022
Die Wahllokale in 
Scharten haben am 
Wahltag von 8 bis 12 
Uhr geöffnet. 
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Union Trainingsplan 
2022/23
Den gültigen Trainings-
plan der Sportunion 
Scharten können Sie der 
letzten Seite entnehmen.
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Am 19. September 2022 starten 
die Eintragungsverfahren für die 
Volksbegehren mit den Kurzbe-
zeichnungen: 
“Wiedergutmachung der Co-
vid-19 Maßnahmen“, „Black 
Voices“, „Covid-Maßnahmen ab-
schaffen“, „Recht auf Wohnen“, 
„GIS Gebühren abschaffen“, 
„Kinderrechte-Volksbegehren“ 
und „Für uneingeschränkte Bar-
geldzahlung“

Stimmberechtigte können in-
nerhalb des vom Bundesminis-
ter für Inneres gemäß § 6 Abs. 
2 des Volksbegehrengesetzes 
2018 – VoBeG festgesetzten Ein-
tragungszeitraums, das ist von 
Montag, 19. September 2022 bis 
(einschließlich) Montag, 26. Sep-
tember 2022 in jeder Gemeinde in 
den jeweiligen Text samt Begrün-
dung der Volksbegehren Einsicht 
nehmen und ihre Zustimmung zu 
diesen Volksbegehren durch ein-
malige eigenhändige Eintragung 
ihrer Unterschrift auf einem von 

der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellten Eintragungsformular er-
klären. Die Eintragung kann auch 
online (www.bmi.gv.at/volksbe-
gehren) getätigt werden. 
(Handy-Signatur oder Bürgerkar-
te erforderlich)

Stimmberechtigt ist, wer am 
letzten Tag des Eintragungszeit-
raums das Wahlrecht zum Nati-
onalrat besitzt (österreichische 
Staatsbürgerschaft, Vollendung 
des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum 
Stichtag 16. August 2022 in der 
Wählerevidenz einer Gemeinde 
eingetragen ist. 

Bitte beachten:
Personen, die bereits eine Unter-
stützungserklärung für die Volks-
begehren abgegeben haben,  
können keine Eintragung mehr 
vornehmen, da eine getätigte Un-
terstützungserklärung bereits als 
gültige Eintragung zählt.

Eintragungsort/Öffnungszeiten:
Die Eintragungen können am  Ge-
meindeamtt Scharten im Melde-
amt (barrierefrei), an folgenden 
Tagen vorgenommen werden:
• Montag, 19. September 2022
von 8:00 bis 16:00 Uhr
• Dienstag, 20. September 2022
von 8:00 bis 20:00 Uhr
• Mittwoch, 21. September 2022
von 8:00 bis 16:00 Uhr
• Donnerstag, 22. September 2022
von 8:00 bis 20:00 Uhr
• Freitag, 23. September 2022
von 8:00 bis 16:00 Uhr
• Samstag, 24. September 2022
von 8:00 bis 10:00 Uhr
• Montag, 26. September 2022
von 8:00 bis 16:00 Uhr

Online können Eintragungen 
bis zum letzten Tag des Eintra-
gungszeitraumes (26. September 
2022), 20:00 Uhr durchgeführt 
werden.

    Eintragungsverfahren für Volksbegehren

Veranstaltungsankündigungen
Sie wollen wissen was sich in 

unserer schönen Gemeinde tut? 
GEM2GO - Die Gemeinde-App 

bringt Ihnen immer aktuelle 
Infos auf Ihr Smartphone!

11.09.2022, 09:45-17 Uhr
30. Oö. Ortsbildmesse

St. Marienkirchen an der Polsenz
Die Gemeinde Scharten ist mit 
einem eigenen Stand vertreten!

17.09.2022, 9 Uhr
Seniorenbund, Volksbildungs-

werk und Pfarren Scharten
Tagesfahrt nach Neukematen,    

           Sierning und Haidershofen
Info: 0664/1231666

18.09.2022, 09-12 Uhr
OÖ. Familienbund - 

Ortsgruppe Scharten 
Kinderartikelbasar in der Kirsch-

blütenhalle Scharten
Info: scharten@ooe-familienbund.at 

24.09.2022
Evang. Pfarrgemeinde Scharten
Selbstverteidigungskurs in der 

Kirschblütenhalle Scharten
Info: 07272/5205 (DI od. FR vor-
mittags) PG.scharten@evang.at

26.09.2022, 19:30 Uhr
Stammtisch pflegende Angehö-

rige im GH Baumgartner 
St. Marienkirchen/Polsenz

02.10.2022
Evangelische Pfarrgemeinde - 

Erntedankfest

09.10.2022
Pfarre Maria Scharten - 

Erntedankfest 

16.10.2022
Sportunion Scharten  

50-Jahr-Jubiläum beim Firlin-
gerhof mit einem kurzen Festakt, 

gemütlichem Beisammensein 
und einem Kinderspielefest

20.10.2022
Gesunde Gemeinde Scharten

Workshop Gemüse haltbar machen 
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Redaktion, Druck, Verlagsort 
und Herausgeber: 
Gemeindeamt Scharten
Scharten 60, 4612 Scharten
Tel: +43 (0) 7272/5255 | Fax DW 9 
gemeinde@scharten.ooe.gv.at 
www.scharten.at
Bürgermeister Christian Steiner

GR-Sitzung: 19.09.2022, 19 Uhr 

Offenlegung gem. §25 Mediengesetz: 
Das Mitteilungsblatt „Gemeinde 
Scharten aktuell“ ist eine perio-
dische, objektive, amtliche Infor-
mation für die Bevölkerung und 
Freunde der Gemeinde Scharten.
 
Soweit in diesem Amtsblatt perso-
nenbezogene Ausdrücke verwen-
det werden, umfassen sie Frauen 
und Männer gleichermaßen.

Parteienverkehr Gemeindeamt:
Montag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 - 12.00 Uhr u.

14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 07.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr u.

14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Impressum

Am 09. Oktober 2022 sind 
1.815 Wahlberechtigte in 
Scharten aufgerufen, über das 
Amt des Bundespräsidenten zu 
entscheiden.
 
Die Wahllokale in der Gemeinde 
Scharten sind am Wahltag für 
Sie von 8 Uhr bis 12 Uhr geöff-
net.

Wahlberechtigt sind Sie
• als österreichische/r Staats-
bürger:in mit Hauptwohnsitz 
zum Stichtag in Scharten, wenn 
Sie spätestens am Wahltag 16 
Jahre alt und nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind.
• als Auslandösterreicher:in, 
wenn Sie spätestens am Wahl-
tag 16 Jahre alt sind und zum 
Stichtag auf Antrag in die Wäh-
lerevidenz unserer Gemeinde 
eingetragen sind.

Achtung! Wenn Sie nach dem 
Stichtag (9. August 2022) Ih-
ren Hauptwohnsitz verlegt ha-
ben, sind Sie in der Gemeinde 
wahlberechtigt, in der Sie am 
Stichtag mit HWS gemeldet 
waren.

Wahlinformation
Ende September erhalten Sie 
eine „Amtliche Wahlinformati-

on“. Diese ist mit Ihrem Namen 
personalisiert und beinhaltet 
einen Zahlencode für die Bean-
tragung einer Wahlkarte unter 
www.wahlkartenantrag.at, ei-
nen schriftlichen Wahlkarten-
antrag mit Rücksendekuvert 
und Angaben zu Ihrem Wahllo-
kal samt Öffnungszeiten.   

Zur Wahl im Wahllokal bringen 
Sie bitte Ihren Lichtbildausweis 
(verpflichtend) und den perso-
nalisierten Abschnitt (Amtliche 
Wahlinformation) mit. 

Wahlkarte/Briefwahl
Anspruch auf Ausstellung einer 
Wahlkarte haben wahlberech-
tigte Personen, die am Wahltag 
ihr Wahllokal nicht aufsuchen 
können. 
(Ortsabwesenheit, Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen)

Die schriftliche und digitale Be-
antragung ist grundsätzlich bis 
zum 05. Oktober 2022 möglich, 
persönlich am Gemeindeamt 
Scharten bis zum 07. Oktober 
2022, 12.00 Uhr.

Der Wahlkarteninhaber kann die
Stimme sofort nach Erhalt der 
Wahlkarte abgeben (Briefwahl) 
und muss nicht bis zum Wahl-

tag warten. Die Wahlkarte muss 
spätestens am 09.10.2022,  
17 Uhr, bei der zuständigen Be-
zirkswahlbehörde einlangen! Sie 
haben weiters die Möglichkeit, 
die Wahlkarte am Wahltag bei 
jedem geöffneten Wahllokal ab-
zugeben.

Sie können übrigens, für den 
Fall einer Stichwahl, gleich eine 
Wahlkarte für den 2. Wahlgang 
mitbeantragen, wenn Sie auch 
zu diesem Termin (6. November 
2022) ortsabwesend sind bzw. 
das Wahllokal nicht im Rahmen 
der Wahlzeit aufsuchen können. 
Diese beinhaltet einen „leeren“ 
Wahlzettel, auf dem der ge-
wünschte Kandidat eingetragen 
werden muss.

Das Wählen mit Wahlkarte am 
Wahltag ist in jedem Wahllo-
kal durch Stimmabgabe in der 
Wahlzelle möglich, sofern die 
Wahlkarte noch NICHT ausge-
füllt und NICHT unterschrieben 
ist. Diese ist vor Stimmabgabe 
dem Wahlleiter zu übergeben.

Sollten Sie etwaige Fragen zur 
bevorstehenden Wahl haben, so 
steht Ihnen die Gemeinde Schar-
ten unter der Nr. 07272/52 55 
gerne zur Verfügung.

Bundespräsidentenwahl 2022
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